
Preisblatt Netzbereitstellung und sonstige Leistungen

für das ERDGAS-Verteilernetz

Netzbereich der Vorarlberger Energienetze GmbH

Die Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung des Netzanschlusses.

exkl. USt inkl. USt

erste Mahnung 0,00 0,00

jede weitere Mahnung 1,50 1,80

letzte Mahnung 5,00 6,00

exkl. USt inkl. USt

Abschaltung und Wiederherstellung des Netzzuganges vor Ort 25,00 30,00

exkl. USt inkl. USt

Ablesung vor Ort ohne Zwischenabrechnung 10,00 12,00

Ablesung vor Ort mit Zwischenabrechnung 15,00 18,00

Zwischenabrechnung ohne Ablesung vor Ort 5,00 6,00

Monatliche Datenauslesung (ausgenommen Lastprofilzähler) 8,00 9,60

exkl. USt inkl. USt

im Standardformat laut sonstigen Marktregeln 0,00 0,00

Sonderformate 10,00 12,00

erstmalige Einrichtung der Datenschnittstelle 50,00 60,00

Euro

Zur Verfügung stellen von Lastprofilzählerdaten - tagesaktuell:
Euro

a) für Anschlüsse in Gebieten, in denen eine wirtschaftliche Versorgungsdichte nicht gegeben bzw.

a) aufgrund der Flächenwidmungspläne nicht zu erwarten ist

b) für Anschlüsse, deren zeitliche Vorziehung gegenüber dem generellen Ausbaukonzept von

b) vorarlberg netz unverhältnismäßige Mehrkosten verursacht

Für leistungsgemessene Kunden wird gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 lit a GSNE-VO 2013 ein 

Netzbereitstellungsentgelt in Höhe von € 5,00/kW exkl. USt bzw. € 6,00/kW inkl. USt bezogen auf die 

vertraglich vereinbarte Höchstleistung verrechnet.

Entgelte für Mahnungen:
Euro

Abschaltungen und Sperrungen:
Euro

Ablesung von Messeinrichtungen, Datenauslesung von Lastprofilzählern und

Zwischenabrechnung auf Wunsch des Netzbenutzers:

Netzbereitstellungsentgelt
gültig ab 01. Jänner 2025 gem. Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 Novelle 2025

(GSNE-VO 2013 Novelle 2025) der Energie-Control Austria

vorarlberg netz ist berechtigt, bei Neuanschlüssen und bei Erhöhung des Anschlusswertes ein einmaliges, 

unverzinsliches und nicht rückzahlbares Netzbereitstellungsentgelt (NBE) für die Errichtungskosten des 

bereits bestehenden und vorfinanzierten Verteilernetzes in Rechnung zu stellen.

Bis auf Weiteres wird kein Netzbereitstellungsentgelt verrechnet.

Abweichend davon kann vorarlberg netz ein nach den jeweiligen Gegebenheiten angemessenes, 

zusätzliches Netzbereitstellungsentgelt verrechnen -

gültig ab 01. Jänner 2025 gem. Gas-Systemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 Novelle 2025

(GSNE-VO 2013 Novelle 2025) der Energie-Control Austria

Sonstige Leistungen


